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Synopse der Änderungen im Rahmen des „Sicherheitspaketes“ 
 

In Kraft getreten am 31.10.2024. 

Änderungen des Gesetzes gegenüber der bisherigen Fassung sind in Rot (inhaltliche Änderungen) und Grün 
(redaktionelle und Folgeänderungen) dargestellt (wobei die Abgrenzung zwischen beiden nicht immer klar zu 
ziehen ist). 

Redaktionelle Anmerkungen (z.B. Verweise auf andere §§, Hinweise auf Redaktionsversehen u.a.) sind [in 
eckigen Klammern kursiv] gesetzt. 

Gesetzentwurf: Bundestagsdrucksachen 20/12805 (online: 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/128/2012805.pdf) und 20/12806 (online: 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/128/2012806.pdf)  

Aktuelle Fassung: Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592), 2003 I 1957), das zuletzt durch 
Artikel 228 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist (online: 
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html)  

Änderungsantrag der Regierungsfraktionen: z.T. noch nicht redaktionell geprüfte Fassung. Ausschussfassung: 
BT-Drs. 20/13413 ( https://dserver.bundestag.de/btd/20/134/2013413.pdf)  

Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. 

Alte Fassung des WaffG Änderungen (neue Fassung) 
(inhaltliche Änderungen in Rot, redaktionelle in 
Grün) 

 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
inneren Sicherheit und des Asylsystems 

 Artikel 5 – Änderung des Waffengesetzes 
§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis § 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis 
(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der 
Antragsteller 

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 Abs. 1), 
2. die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und 
persönliche Eignung (§ 6) besitzt, 
3. die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat 
(§ 7), 
4. ein Bedürfnis nachgewiesen hat (§ 8) und 
5. bei der Beantragung eines Waffenscheins oder 
einer Schießerlaubnis eine Versicherung gegen 
Haftpflicht in Höhe von 1 Million Euro – pauschal 
für Personen- und Sachschäden – nachweist. 

[unverändert] 

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz, Führen oder 
Schießen kann versagt werden, wenn der 
Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
seit mindestens fünf Jahren im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes hat. 

[unverändert] 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/128/2012805.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/128/2012806.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/134/2013413.pdf
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(3) Die zuständige Behörde hat die Inhaber von 
waffenrechtlichen Erlaubnissen in regelmäßigen 
Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von drei 
Jahren, erneut auf ihre Zuverlässigkeit und ihre 
persönliche Eignung zu prüfen sowie in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 5 das Vorliegen einer 
Versicherung gegen Haftpflicht nachweisen zu 
lassen. 

[unverändert] 

(4) Die zuständige Behörde hat das Fortbestehen 
des Bedürfnisses bei Inhabern einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis alle fünf Jahre erneut zu 
überprüfen. 

[unverändert] 

(5) Zur Erforschung des Sachverhalts kann die 
zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen das 
persönliche Erscheinen des Antragstellers oder des 
Erlaubnisinhabers verlangen. 

(5) Zur Erforschung des Sachverhalts kann die 
zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen das 
persönliche Erscheinen des Antragstellers oder des 
Erlaubnisinhabers verlangen. Ein begründeter 
Einzelfall liegt insbesondere dann vor, wenn 
Tatsachen Zweifel an der Zuverlässigkeit oder 
persönlichen Eignung begründen. Anhaltspunkte 
hierfür können sich beispielsweise aus dem 
Schriftverkehr oder Telefonaten des Antragstellers 
oder des Erlaubnisinhabers mit der zuständigen 
Behörde oder aus allgemein zugänglichen Quellen 
ergeben. 

 (6) Zur Erforschung des Sachverhalts ist die 
zuständige Behörde befugt in öffentlich 
zugänglichen Quellen zu recherchieren und diese 
Erkenntnisse insbesondere in die Prüfung nach § 5 
und § 6 einfließen zu lassen. 

  
§ 5 Zuverlässigkeit § 5 Zuverlässigkeit 
(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen 
Personen nicht, 

1. die rechtskräftig verurteilt worden sind 
a) wegen eines Verbrechens oder 
b) wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen 
Personen nicht, 

1. die rechtskräftig verurteilt worden sind 
a) wegen eines Verbrechens, […] 
b) wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr, oder 
c) zu einer Freiheitsstrafe oder Geldstrafe von 
mindestens 90 Tagessätzen wegen einer 
Straftat nach § 80a, § 83 Absatz 2, §§ 84 
Absatz 1 bis 3, 85 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2, 87 Absatz 1, 88 Absatz 1, 89 Absatz 1, 89a 
Absatz 1 bis 3, 89b Absatz 1, 89c Absatz 1 und 
2, 91 Absatz 1, 95 Absatz 1, § 96 Absatz 2 oder 
§ 97b des Strafgesetzbuches, nach § 98 des 
Strafgesetzbuches soweit nicht ein Fall des § 
98 Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorliegt, 
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wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der 
letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht 
verstrichen sind, 
2. bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie  

a) Waffen oder Munition missbräuchlich oder 
leichtfertig verwenden werden, 
b) mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 
oder sachgemäß umgehen oder diese 
Gegenstände nicht sorgfältig verwahren 
werden, 
c) Waffen oder Munition Personen überlassen 
werden, die zur Ausübung der tatsächlichen 
Gewalt über diese Gegenstände nicht 
berechtigt sind. 

nach § 99 Absatz 2 des Strafgesetzbuches 
soweit nicht ein Fall des § 99 Absatz 3 des 
Strafgesetzbuches vorliegt, nach § 100 Absatz 
1 in Verbindung mit Absatz 4 des 
Strafgesetzbuches oder nach § 129, § 129a 
Absatz 3 und 5 des Strafgesetzbuches, auch in 
Verbindung mit § 129b Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches, 

wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der 
letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht 
verstrichen sind, 
2. bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie 

a) Waffen oder Munition missbräuchlich oder 
leichtfertig verwenden werden, 
b) mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 
oder sachgemäß umgehen oder diese 
Gegenstände nicht sorgfältig verwahren 
werden, 
c) Waffen oder Munition Personen überlassen 
werden, die zur Ausübung der tatsächlichen 
Gewalt über diese Gegenstände nicht 
berechtigt sind. 

(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der 
Regel Personen nicht, 

1. 
a) die wegen einer vorsätzlichen Straftat, 
b) die wegen einer fahrlässigen Straftat im 
Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, 
Munition oder explosionsgefährlichen Stoffen 
oder wegen einer fahrlässigen 
gemeingefährlichen Straftat, 
c) die wegen einer Straftat nach dem 
Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle 
von Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz 
oder dem Bundesjagdgesetz 

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe 
von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens 
zweimal zu einer geringeren Geldstrafe 
rechtskräftig verurteilt worden sind oder bei 
denen die Verhängung von Jugendstrafe 
ausgesetzt worden ist, wenn seit dem Eintritt der 
Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre 
noch nicht verstrichen sind, 
2. die Mitglied 

a) in einem Verein, der nach dem 
Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar 
verboten wurde oder der einem 

[unverändert] 
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unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem 
Vereinsgesetz unterliegt, oder 
b) in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit 
das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
festgestellt hat, 

waren, wenn seit der Beendigung der 
Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen 
sind, 
3. Bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie in den letzten fünf Jahren 

a) Bestrebungen einzeln verfolgt haben, die 
aa) gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
gerichtet sind, 
bb) gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung, insbesondere gegen 
das friedliche Zusammenleben der Völker, 
gerichtet sind oder 
cc) durch Anwendung von Gewalt oder 
darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland 
gefährden, 

b) Mitglied in einer Vereinigung waren, die 
solche Bestrebungen verfolgt oder verfolgt 
hat, oder 
c) eine solche Vereinigung unterstützt haben, 

4. die innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als 
einmal wegen Gewalttätigkeit mit richterlicher 
Genehmigung in polizeilichem 
Präventivgewahrsam waren, 
5. die wiederholt oder gröblich gegen die 
Vorschriften eines der in Nummer 1 Buchstabe c 
genannten Gesetze verstoßen haben. 

(3) In die Frist nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Nr. 
1 nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher die 
betroffene Person auf behördliche oder richterliche 
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. 

[unverändert] 

(4) Ist ein Verfahren wegen Straftaten im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 Nr. 1 noch 
nicht abgeschlossen, so kann die zuständige 
Behörde die Entscheidung über den Antrag auf 
Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aussetzen. 

[unverändert] 

(5) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der 
Zuverlässigkeitsprüfung folgende Erkundigungen 
einzuholen: 

(5) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der 
Zuverlässigkeitsprüfung folgende Erkundigungen 
einzuholen: 
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1. die unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister; 
2. die Auskunft aus dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister 
hinsichtlich der in Absatz 2 Nummer 1 genannten 
Straftaten; 
3. die Stellungnahme der 
örtlichen Polizeidienststelle, 
 
 
 
 
 
 
 
ob 
Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit begründen; die örtliche 
Polizeidienststelle 
 
 
 
 
schließt in 
ihre Stellungnahme das Ergebnis der von ihr 
vorzunehmenden Prüfung nach Absatz 2 
Nummer 4 ein; 
4. die Auskunft der für den Wohnsitz der 
betroffenen Person zuständigen 
Verfassungsschutzbehörde, ob Tatsachen 
bekannt sind, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 
begründen; liegt der Wohnsitz der betroffenen 
Person außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes, ist das Bundesamt für 
Verfassungsschutz für die Erteilung der Auskunft 
zuständig. 

Die nach Satz 1 Nummer 2 erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen nur für den 
Zweck der waffenrechtlichen 
Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden. Erlangt 
die für die Auskunft nach Satz 1 Nummer 4 
zuständige Verfassungsschutzbehörde im 
Nachhinein für die Beurteilung der Zuverlässigkeit 
nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 bedeutsame 
Erkenntnisse, teilt sie dies der zuständigen Behörde 
unverzüglich mit (Nachbericht). Zu diesem Zweck 
speichert sie Name, Vorname, Geburtsdatum, 

1. die unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister; 
2. die Auskunft aus dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister 
hinsichtlich der in Absatz 2 Nummer 1 genannten 
Straftaten; 
3. die Stellungnahmen der zuständigen Behörde 
der Landespolizei oder der zentralen 
Polizeidienststelle oder des zuständigen 
Landeskriminalamtes sowie der in der 
Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 1 des 
Bundespolizeigesetzes bestimmten 
Bundespolizeibehörde und des Zollkriminalamtes 
sowie, soweit im Einzelfall erforderlich, des 
Bundeskriminalamtes (Bedarfsabfragebehörde), 
ob 
Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit begründen; die zuständige 
Behörde der Landespolizei oder die zentrale 
Polizeidienststelle oder das zuständige 
Landeskriminalamt und die in der 
Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 1 des 
Bundespolizeigesetzes bestimmte 
Bundespolizeibehörde schließen in ihrer 
Stellungnahme das Ergebnis der von ihnen 
vorzunehmenden Prüfung nach Absatz 2 
Nummer 4 ein; 
4. die Auskunft der für den Wohnsitz der 
betroffenen Person zuständigen 
Verfassungsschutzbehörde, ob Tatsachen 
bekannt sind, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 
begründen; liegt der Wohnsitz der betroffenen 
Person außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes, ist das Bundesamt für 
Verfassungsschutz für die Erteilung der Auskunft 
zuständig. 

Die nach Satz 1 Nummer 2 erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen nur für den 
Zweck der waffenrechtlichen 
Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden. Erlangt 
die für die Auskunft nach Satz 1 Nummer 4 
zuständige Verfassungsschutzbehörde im 
Nachhinein für die Beurteilung der Zuverlässigkeit 
nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 bedeutsame 
Erkenntnisse, teilt sie dies der zuständigen Behörde 
unverzüglich mit (Nachbericht). Zu diesem Zweck 
speichert sie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
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Geburtsname, Geburtsort, Wohnort und 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person sowie 
Aktenfundstelle in den gemeinsamen Dateien nach 
§ 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Lehnt die 
zuständige Behörde einen Antrag ab oder nimmt sie 
eine erteilte Erlaubnis zurück oder widerruft diese, 
so hat sie die zum Nachbericht verpflichtete 
Verfassungsschutzbehörde hiervon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Die zum Nachbericht 
verpflichtete Verfassungsschutzbehörde hat in den 
Fällen des Satzes 5 die nach Satz 4 gespeicherten 
Daten unverzüglich zu löschen. 

Geburtsname, Geburtsort, Wohnort und 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person sowie 
Aktenfundstelle in den gemeinsamen Dateien nach 
§ 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Lehnt die 
zuständige Behörde einen Antrag ab oder nimmt sie 
eine erteilte Erlaubnis zurück oder widerruft diese, 
so hat sie die zum Nachbericht verpflichtete 
Verfassungsschutzbehörde hiervon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Die zum Nachbericht 
verpflichtete Verfassungsschutzbehörde hat in den 
Fällen des Satzes 5 die nach Satz 4 gespeicherten 
Daten unverzüglich zu löschen. [siehe bei § 6a (neu)] 

  
§ 6 Persönliche Eignung § 6 Persönliche Eignung 
(1) Die erforderliche persönliche Eignung besitzen 
Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie 

1. geschäftsunfähig sind, 
2. abhängig von Alkohol oder anderen 
berauschenden Mitteln, psychisch krank oder 
debil sind oder 
3. auf Grund in der Person liegender Umstände 
mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder 
sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände 
nicht sorgfältig verwahren können oder dass die 
konkrete Gefahr einer Fremd- oder 
Selbstgefährdung besteht. 

Die erforderliche persönliche Eignung besitzen in 
der Regel Personen nicht, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie in ihrer 
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind. Die zuständige 
Behörde soll die Stellungnahme der örtlichen 
Polizeidienststelle einholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Die erforderliche persönliche Eignung besitzen 
Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie 

1. geschäftsunfähig sind, 
2. abhängig von Alkohol oder anderen 
berauschenden Mitteln, psychisch krank oder 
debil sind oder 
3. auf Grund in der Person liegender Umstände 
mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder 
sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände 
nicht sorgfältig verwahren können oder dass die 
konkrete Gefahr einer Fremd- oder 
Selbstgefährdung besteht. 

Die erforderliche persönliche Eignung besitzen in 
der Regel Personen nicht, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie in ihrer 
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind. Die zuständige 
Behörde holt die Stellungnahme der folgenden 
Behörden ein, ob dort Erkenntnisse nach den Sätzen 
1 und 2 vorliegen: 

1. der zuständigen Behörde der Landespolizei 
oder der zentralen Polizeidienststelle oder des 
zuständigen Landeskriminalamtes, 
2. der Polizeidienststellen der innegehabten 
Wohnsitze im Inland der betroffenen Person, 
beschränkt auf die letzten zehn Jahre vor 
Durchführung der Prüfung der persönlichen 
Eignung, 
3. der in der Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 
1 des Bundespolizeigesetzes bestimmten 
Bundespolizeibehörde, 
4. des Zollkriminalamtes. 

Der persönlichen Eignung können auch im 
Erziehungsregister eingetragene Entscheidungen 
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Der persönlichen Eignung können auch im 
Erziehungsregister eingetragene Entscheidungen 
oder Anordnungen nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 des 
Bundeszentralregistergesetzes entgegenstehen. 

oder Anordnungen nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 des 
Bundeszentralregistergesetzes entgegenstehen. 

(2) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die 
persönliche Eignung nach Absatz 1 begründen, oder 
bestehen begründete Zweifel an vom Antragsteller 
beigebrachten Bescheinigungen, so hat die 
zuständige Behörde der betroffenen Person auf 
Kosten der betroffenen Person die Vorlage eines 
amts-, fachärztlichen oder fachpsychologischen 
Zeugnisses über die geistige oder körperliche 
Eignung aufzugeben. 

[unverändert] 

(3) Personen, die noch nicht das 25. Lebensjahr 
vollendet haben, haben für die erstmalige Erteilung 
einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer 
Schusswaffe auf eigene Kosten ein amts- oder 
fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis 
über die geistige Eignung vorzulegen. Satz 1 gilt 
nicht für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen 
im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 2. 

[unverändert] 

(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über 
das Verfahren zur Erstellung, über die Vorlage und 
die Anerkennung der in den Absätzen 2 und 3 
genannten Gutachten bei den zuständigen 
Behörden zu erlassen. 

[unverändert] 

  
 § 6a Nachbericht 
[§ 5 Abs. 5 S. 3 u. 4] 
Erlangt die für die Auskunft nach 
Satz 1 Nummer 4 zuständige 
Verfassungsschutzbehörde im Nachhinein für die 
Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Absatz 2 
Nummer 2 und 3 bedeutsame Erkenntnisse, teilt sie 
dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit 
(Nachbericht). Zu diesem Zweck speichert sie Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Geburtsname, 
Geburtsort, Wohnort und 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person 
 
 
sowie Aktenfundstelle in den 
gemeinsamen Dateien nach § 6 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes. 

 
(1) Erlangt die für die Auskunft nach § 5 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 4 zuständige 
Verfassungsschutzbehörde im Nachhinein für die 
Beurteilung der Zuverlässigkeit nach § 5 Absatz 2 
Nummer 2 und 3 bedeutsame Erkenntnisse, teilt sie 
dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit 
(Nachbericht). Zu diesem Zweck speichert sie Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Geburtsname, Geschlecht, 
Geburtsort, Geburtsland, Wohnort und 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person, 
Ausstellungsdatum sowie Befristung der Erlaubnis, 
Art der Erlaubnis, Behördenkennziffer der 
anfragenden Behörde und Aktenfundstelle in den 
gemeinsamen Dateien nach § 6 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes. 
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 (2) Erlangen die in § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 
genannten Behörden im Nachhinein Erkenntnisse 
über Tatsachen nach § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 
oder erlangen die in § 6 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 
bis 4 genannten Behörden im Nachhinein 
Erkenntnisse über Tatsachen nach § 6 Absatz 1 Satz 
1 und 2, so sind sie zum Nachbericht verpflichtet. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die dort genannten Daten zu speichern sind 
oder durch andere Maßnahmen sicherzustellen ist, 
dass diese Daten für die Erfüllung der 
Nachberichtspflicht bereitstehen. 

[§ 5 Abs. 5 S. 5 u. 6] 
Lehnt die zuständige Behörde einen Antrag ab 
oder nimmt sie eine erteilte Erlaubnis zurück oder 
widerruft diese, 
so hat sie die 
zum Nachbericht verpflichtete 
Verfassungsschutzbehörde hiervon 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die zum 
Nachbericht verpflichtete Verfassungsschutzbehörde 
hat in den Fällen des Satzes 5 die nach Satz 4 
gespeicherten Daten unverzüglich 
zu löschen. 

 
(3) Lehnt die zuständige Behörde einen Antrag ab 
oder nimmt sie eine erteilte Erlaubnis zurück oder 
widerruft diese oder fällt die Nachberichtspflicht aus 
einem anderen Grund weg, so hat sie die nach den 
Absätzen 1 und 2 zum Nachbericht verpflichteten 
Behörden mit Angabe des Grundes hiervon 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. In diesem Fall 
sind die nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 
 
gespeicherten Daten unverzüglich von diesen 
Behörden zu löschen. Im Übrigen sind die 
gespeicherten personenbezogenen Daten drei 
Monate nach Ende der regelmäßigen 
Gültigkeitsdauer einer Zuverlässigkeitsüberprüfung, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Anfrage durch die 
zuständige Behörde, zu löschen. 

  
 § 6b Mitteilungspflichten der Waffenbehörden an 

die Jagdbehörden 
 Stellt die Waffenbehörde fest, dass eine Person mit 

besonders anzuerkennenden persönlichen oder 
wirtschaftlichen Interessen als Jäger 
(Bedürfnisgrund) die erforderliche Zuverlässigkeit 
nach § 5 oder die persönliche Eignung nach § 6 nicht 
mehr besitzt, so informiert die Waffenbehörde die 
zuständige Jagdbehörde hierüber unverzüglich. 

  
§ 41 Waffenverbote für den Einzelfall § 41 Waffenverbote für den Einzelfall 
(1) Die zuständige Behörde kann jemandem den 
Besitz von Waffen oder Munition, deren Erwerb 
nicht der Erlaubnis bedarf, und den Erwerb solcher 
Waffen oder Munition untersagen, 

1. soweit es zur Verhütung von Gefahren für die 
Sicherheit oder zur Kontrolle des Umgangs mit 
diesen Gegenständen geboten ist oder 

(1) Die zuständige Behörde kann jemandem den 
Besitz von Waffen oder Munition, deren Erwerb 
nicht der Erlaubnis bedarf, und den Erwerb solcher 
Waffen oder Munition untersagen, 

1. soweit es zur Verhütung von Gefahren für die 
Sicherheit oder zur Kontrolle des Umgangs mit 
diesen Gegenständen geboten ist oder 
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2. wenn Tatsachen bekannt werden, die die 
Annahme rechtfertigen, dass der rechtmäßige 
Besitzer oder Erwerbswillige abhängig von 
Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, 
psychisch krank oder debil ist oder sonst die 
erforderliche persönliche Eignung nicht besitzt 
oder ihm die für den Erwerb oder Besitz solcher 
Waffen oder Munition erforderliche 
Zuverlässigkeit fehlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist die betroffene 
Person darauf hinzuweisen, dass sie die Annahme 
mangelnder persönlicher Eignung im Wege der 
Beibringung eines amts- oder fachärztlichen oder 
fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige 
oder körperliche Eignung ausräumen kann; § 6 
Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die die 
Annahme rechtfertigen, dass der rechtmäßige 
Besitzer oder Erwerbswillige abhängig von 
Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, 
psychisch krank oder debil ist oder sonst die 
erforderliche persönliche Eignung nicht besitzt 
oder ihm die für den Erwerb oder Besitz solcher 
Waffen oder Munition erforderliche 
Zuverlässigkeit fehlt. 

Tatsachen für das Fehlen der erforderlichen 
Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 2 liegen außer 
in den Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a oder c, § 5 Absatz 1 Nummer 2 oder § 5 Absatz 2 
Nummer 2 bis 4 insbesondere vor, wenn die 
betroffene Person 

1. wegen einer vorsätzlichen Straftat gegen die 
körperliche Unversehrtheit oder einer 
vorsätzlichen Straftat, die mit Gewalt oder durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben begangen wurde, zu einer Freiheitsstrafe, 
Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 90 
Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist 
oder bei der die Verhängung von Jugendstrafe 
ausgesetzt worden ist, wenn seit dem Eintritt der 
Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre 
noch nicht verstrichen sind, oder 
2. wenn die betroffene Person wegen einer 
vorsätzlichen Straftat nach dem Waffengesetz, 
dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, 
dem Sprengstoffgesetz oder dem 
Bundesjagdgesetz, zu einer Freiheitsstrafe, 
Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 90 
Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist 
oder bei der die Verhängung von Jugendstrafe 
ausgesetzt worden ist, wenn seit dem Eintritt der 
Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre 
noch nicht verstrichen sind. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 ist die betroffene 
Person darauf hinzuweisen, dass sie die Annahme 
mangelnder persönlicher Eignung im Wege der 
Beibringung eines amts- oder fachärztlichen oder 
fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige 
oder körperliche Eignung ausräumen kann; § 6 
Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(2) Die zuständige Behörde kann jemandem den 
Besitz von Waffen oder Munition, deren Erwerb der 
Erlaubnis bedarf, untersagen, soweit es zur 
Verhütung von Gefahren für die Sicherheit oder 

[unverändert] 
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Kontrolle des Umgangs mit diesen Gegenständen 
geboten ist. 
(3) Die zuständige Behörde unterrichtet die örtliche 
Polizeidienststelle über den Erlass eines 
Waffenbesitzverbotes. 

[unverändert] 

§ 42 Verbot des Führens von Waffen 
bei öffentlichen Veranstaltungen; 
Verordnungsermächtigungen für Verbotszonen 

§ 42 Verbot des Führens von Waffen und Messern 
bei öffentlichen Veranstaltungen; 
Verordnungsermächtigungen für Verbotszonen 

(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, 
Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, 
Märkten oder ähnlichen öffentlichen 
Veranstaltungen teilnimmt, darf keine Waffen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 führen. Dies gilt auch, wenn für 
die Teilnahme ein Eintrittsgeld zu entrichten ist, 
sowie für Theater-, Kino-, und Diskothekenbesuche 
und für Tanzveranstaltungen. 

[unverändert] 

(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder für 
den Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, 
wenn 

1. der Antragsteller die erforderliche 
Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 
6) besitzt, 
2. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er 
auf Waffen bei der öffentlichen Veranstaltung 
nicht verzichten kann, und 
3. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung nicht zu besorgen ist. 

[unverändert] 

(3) Unbeschadet des § 38 muss der nach Absatz 2 
Berechtigte auch den Ausnahmebescheid mit sich 
führen und auf Verlangen zur Prüfung aushändigen. 

[unverändert] 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden 
1. auf die Mitwirkenden an Theateraufführungen 
und diesen gleich zu achtenden Vorführungen, 
wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit 
Kartuschenmunition geladene Schusswaffen oder 
Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 geführt 
werden, 
2. auf das Schießen in Schießstätten (§ 27), 
3. soweit eine Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 
vorliegt, 
4. auf das gewerbliche Ausstellen der in Absatz 1 
genannten Waffen auf Messen und 
Ausstellungen. 

[unverändert] 

[vgl. Abs. 6 S. 3: 
Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor bei 

[…] 
2. Anwohnern, Anliegern und dem 
Anlieferverkehr, 

(4a) Absatz 1 gilt entsprechend für das Führen von 
Messern. Ausgenommen vom Verbot sind: 

 
1. Anlieferverkehr,  
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3. Gewerbetreibenden und bei ihren 
Beschäftigten oder bei von den 
Gewerbetreibenden Beauftragten, die Messer im 
Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung 
führen, 
5. Personen, die eine Waffe oder ein Messer nicht 
zugriffsbereit von einem Ort zum anderen 
befördern, und 
6. Personen, die eine Waffe oder ein Messer mit 
Zustimmung eines anderen in dessen 
Hausrechtsbereich nach Satz 1 Nummer 2 führen, 
wenn das Führen dem Zweck des Aufenthalts in 
dem Hausrechtsbereich dient oder im 
Zusammenhang damit steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Personen, die Messer im Zusammenhang mit 
der Brauchtumspflege oder der Ausübung des 
Sports führen,] 
 

2. Gewerbetreibende und ihre Beschäftigten und 
von den Gewerbetreibenden Beauftragte, die 
Messer im Zusammenhang mit ihrer 
Berufsausübung führen, 
 
3. Personen, die ein Messer nicht zugriffsbereit 
von einem Ort zum anderen befördern, 
 
4. Personen, die ein Messer in oder auf 
bestimmten Gebäuden oder Flächen mit 
öffentlichem Verkehr sowie in Verkehrsmitteln 
und Einrichtungen des öffentlichen 
Personenverkehrs, in oder auf denen 
Menschenansammlungen auftreten können und 
die einem Hausrecht unterliegen mit 
Zustimmung des Hausrechtsbereichsinhabers 
führen, wenn das Führen dem Zweck des 
Aufenthaltes in dem Hausrechtsbereich dient 
oder im Zusammenhang damit steht, 
5. das gewerbliche Ausstellen von Messern auf 
Messen, Märkten und Ausstellungen, 
6. Rettungskräfte und Einsatzkräfte im Zivil- und 
Katastrophenschutz im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit, 
7. Mitwirkende an Foto-, Film- oder 
Fernsehaufnahmen, Theateraufführungen oder 
historischen Darstellungen, wenn zu diesem 
Zweck Messer geführt werden,  
8. Personen, die Messer im Zusammenhang mit 
der Brauchtumspflege, der Jagd oder der 
Ausübung des Sports führen, 
9. Inhaber gastronomischer Betriebe, ihre 
Beschäftigten und Beauftragten sowie deren 
Kundinnen und Kunden, 
10. Personen, die Messer im Zusammenhang mit 
einem allgemein anerkannten Zweck führen. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung vorzusehen, dass das 
Führen von Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 
 
auf bestimmten öffentlichen Straßen, 
Wegen oder Plätzen allgemein oder im Einzelfall 
verboten oder beschränkt werden kann, soweit an 
dem jeweiligen Ort wiederholt 
 

1. Straftaten unter Einsatz von Waffen oder 
2. Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, 
Bedrohungen, Nötigungen, Sexualdelikte, 

(5) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung das 
Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 und 
von Messern verbieten oder beschränken 

1. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen [… s.o.], 
soweit an 
dem jeweiligen Ort wiederholt begangen worden 
sind 

a) Straftaten unter Einsatz von Waffen oder 
b) Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, 
Bedrohungen, Nötigungen, Sexualdelikte, 
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Freiheitsberaubungen oder Straftaten gegen das 
Leben 

begangen worden sind und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass auch künftig mit der Begehung 
solcher Straftaten zu rechnen ist. 
 

Freiheitsberaubungen oder Straftaten gegen 
das Leben, 
[… s.o. und u.] 

 

[Da Teile aus dem bisherigen Abs. 6 in den neuen 
Abs. 5 übernommen werden sollen, sind diese 
Passagen hier (in der folgenden Tabellenzeile) 
aufgeführt – sie sind nicht Bestandteil des Abs. 5 
nach der alten Fassung des Gesetzes und sind daher 
hier kursiv gesetzt]! 

 

1. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, auf denen 
Menschenansammlungen auftreten können, 
2. in oder auf bestimmten Gebäuden oder 
Flächen mit öffentlichem Verkehr, in oder auf 
denen Menschenansammlungen auftreten 
können, und die einem Hausrecht unterliegen, 
insbesondere in 
Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs, 
 
 
 
in Einkaufszentren sowie in Veranstaltungsorten, 
 
 
 
3. in bestimmten Jugend- und 
Bildungseinrichtungen sowie 
4. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, die an die in den Nummern 2 und 3 
genannten Orte oder Einrichtungen angrenzen. 

 

2. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, auf denen 
Menschenansammlungen auftreten können, 
3. in oder auf bestimmten Gebäuden oder 
Flächen mit öffentlichem Verkehr 
 
 
sowie in Verkehrsmitteln und 
Einrichtungen des öffentlichen 
Personenverkehrs, soweit diese nicht von § 42b 
Absatz 1 oder einer Rechtsverordnung nach § 
42b Absatz 2 erfasst sind, 
[…] 
in oder auf denen Menschenansammlungen 
auftreten können, und die einem Hausrecht 
unterliegen, 
4. in bestimmten Jugend- und 
Bildungseinrichtungen sowie 
5. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, die an die in den Nummern 2 und 3 
genannten Orte oder Einrichtungen angrenzen, 

wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass im 
Fall der Nummer 1 auch künftig mit der Begehung 
solcher Straftaten zu rechnen ist oder im Fall von 
Nummer 2 bis 5 das Verbot oder die Beschränkung 
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit erforderlich ist. 

  
[Ab hier wieder Abs. 5] 
In der Rechtsverordnung nach Satz 1 soll bestimmt 
werden, dass die zuständige Behörde allgemein 
oder für den Einzelfall Ausnahmen insbesondere  
 
 
 
 

 
In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist eine 
Ausnahme vom Verbot oder von der Beschränkung 
für Fälle vorzusehen,  
in denen für das Führen der Waffe oder des Messers 
ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes 
Interesse liegt insbesondere vor 

1. für das Führen von Waffen 
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für Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwohner und Gewerbetreibende zulassen kann, 
soweit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
nicht zu besorgen ist. Im Falle des Satzes 2 gilt 
Absatz 3 entsprechend.  
 
Die Landesregierungen können ihre Befugnis nach 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch 
Rechtsverordnung auf die zuständige oberste 
Landesbehörde übertragen; diese kann die 
Befugnis durch Rechtsverordnung weiter 
übertragen. 

a) für Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, 
mit Ausnahme einer Erlaubnis nach § 10 
Absatz 4 Satz 4, 
b) für Personen, die eine Waffe nicht 
zugriffsbereit von einem Ort zum anderen 
befördern,  
c) in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 für 
Personen, die eine Waffe mit Zustimmung 
eines anderen in dessen Hausrechtsbereich 
nach Satz 1 Nummer 3 führen, wenn das 
Führen dem Zweck des Aufenthaltes in dem 
Hausrechtsbereich dient oder im 
Zusammenhang damit steht, 
d) für Rettungskräfte und Einsatzkräfte im 
Zivil- und Katastrophenschutz im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit. 
[…] 

2. für das Führen von Messern in den 
Fällen des Absatzes 4a Satz 2. 

 
 
 
Die Landesregierungen können die Ermächtigung 
nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch 
Rechtsverordnung auf die zuständige 
Landesbehörde übertragen; diese kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung weiter 
übertragen. 

 
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung vorzusehen, dass das 
Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 oder 
von Messern mit feststehender oder feststellbarer 
Klinge mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter 
an folgenden Orten verboten oder beschränkt 
werden kann, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass das Verbot oder die 
Beschränkung zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich ist: 

1. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, auf denen 
Menschenansammlungen auftreten können, 
2. in oder auf bestimmten Gebäuden oder 
Flächen mit öffentlichem Verkehr, in oder auf 
denen Menschenansammlungen auftreten 
können, und die einem Hausrecht unterliegen, 
insbesondere in Einrichtungen des öffentlichen 

[vgl. zu den Ausnahmen Abs. 4a] 
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung vorzusehen, dass das 
Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 oder 
von Messern mit feststehender oder feststellbarer 
Klinge mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter 
an folgenden Orten verboten oder beschränkt 
werden kann, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass das Verbot oder die 
Beschränkung zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich ist: 

1. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, auf denen 
Menschenansammlungen auftreten können, 
2. in oder auf bestimmten Gebäuden oder 
Flächen mit öffentlichem Verkehr, in oder auf 
denen Menschenansammlungen auftreten 
können, und die einem Hausrecht unterliegen, 
insbesondere in Einrichtungen des öffentlichen 



 

 

Verschärfung des Waffengesetzes  
Synopse der Änderungen  
Stand: 6.11.2024 
 

 

14 
 

Personenverkehrs, in Einkaufszentren sowie in 
Veranstaltungsorten, 
3. in bestimmten Jugend- und 
Bildungseinrichtungen sowie 
4. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, die an die in den Nummern 2 und 3 
genannten Orte oder Einrichtungen angrenzen. 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist eine 
Ausnahme vom Verbot oder von der Beschränkung 
für Fälle vorzusehen, in denen für das Führen der 
Waffe oder des Messers ein berechtigtes Interesse 
vorliegt. Ein berechtigtes Interesse liegt 
insbesondere vor bei 

1. Inhabern waffenrechtlicher 
Erlaubnisse, 
2. Anwohnern, Anliegern und dem 
Anlieferverkehr, 
3. Gewerbetreibenden und bei ihren 
Beschäftigten oder bei von den 
Gewerbetreibenden Beauftragten, die Messer im 
Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung 
führen, 
4. Personen, die Messer im Zusammenhang mit 
der Brauchtumspflege oder der Ausübung des 
Sports führen, 
5. Personen, die eine Waffe oder ein Messer 
nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen 
befördern, und 
6. Personen, die eine Waffe oder ein Messer mit 
Zustimmung eines anderen in dessen 
Hausrechtsbereich nach Satz 1 Nummer 2 
führen, wenn das Führen dem Zweck des 
Aufenthalts in dem Hausrechtsbereich dient oder 
im Zusammenhang damit steht. 

Die Landesregierungen können ihre Befugnis nach 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch 
Rechtsverordnung auf die zuständige oberste 
Landesbehörde übertragen; diese kann die Befugnis 
durch Rechtsverordnung weiter übertragen. 

Personenverkehrs, in Einkaufszentren sowie in 
Veranstaltungsorten, 
3. in bestimmten Jugend- und 
Bildungseinrichtungen sowie 
4. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen 
oder Plätzen, die an die in den Nummern 2 und 3 
genannten Orte oder Einrichtungen angrenzen. 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist eine 
Ausnahme vom Verbot oder von der Beschränkung 
für Fälle vorzusehen, in denen für das Führen der 
Waffe oder des Messers ein berechtigtes Interesse 
vorliegt. Ein berechtigtes Interesse liegt 
insbesondere vor bei 

1. Inhabern waffenrechtlicher 
Erlaubnisse, 
2. Anwohnern, Anliegern und dem 
Anlieferverkehr, 
3. Gewerbetreibenden und bei ihren 
Beschäftigten oder bei von den 
Gewerbetreibenden Beauftragten, die Messer im 
Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung 
führen, 
4. Personen, die Messer im Zusammenhang mit 
der Brauchtumspflege oder der Ausübung des 
Sports führen, 
5. Personen, die eine Waffe oder ein Messer 
nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen 
befördern, und 
6. Personen, die eine Waffe oder ein Messer mit 
Zustimmung eines anderen in dessen 
Hausrechtsbereich nach Satz 1 Nummer 2 
führen, wenn das Führen dem Zweck des 
Aufenthalts in dem Hausrechtsbereich dient oder 
im Zusammenhang damit steht. 

Die Landesregierungen können ihre Befugnis nach 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch 
Rechtsverordnung auf die zuständige oberste 
Landesbehörde übertragen; diese kann die Befugnis 
durch Rechtsverordnung weiter übertragen. 

  
§ 42a Verbot des Führens von Anscheinswaffen 
und bestimmten tragbaren Gegenständen 

§ 42a Verbot des Führens von Anscheinswaffen 
und bestimmten tragbaren Gegenständen 

(1) Es ist verboten 
1. Anscheinswaffen, 
2. Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 
1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 oder 

[unverändert] 
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3. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge 
(Einhandmesser) oder feststehende Messer mit 
einer Klingenlänge über 12 cm 

zu führen. 
(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. für die Verwendung bei Foto-, Film- oder 
Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen, 
2. für den Transport in einem verschlossenen 
Behältnis, 
3. für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 
Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse 
vorliegt. 

Weitergehende Regelungen bleiben unberührt. 

[unverändert] 

(3) Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der 
Gegenstände im Zusammenhang mit der 
Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem 
Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck 
dient. 

[unverändert] 

  
 § 42b Verbot des Führens von Waffen und Messern 

im öffentlichen Personenfernverkehr; 
Verordnungsermächtigung für Verbotszonen 

 (1) Es ist verboten, 
1. Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 oder 
2. Messer 

in Verkehrsmitteln des öffentlichen 
Personenfernverkehrs und in seitlich umschlossenen 
Einrichtungen des öffentlichen 
Personenfernverkehrs, insbesondere Gebäuden und 
Haltepunkten, zu führen, soweit nicht eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 besteht. Satz 1 gilt 
nicht 

1. für das Führen von Waffen in den Fällen des § 
42 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe a, b und 
d,  
2. für das Führen von Messern in den Fällen des 
§ 42 Absatz 4a Satz 2,  
3. für Personen, die eine Waffe oder ein Messer 
mit Zustimmung des Verkehrsunternehmens 
führen, wenn das Führen dem Zweck des 
Aufenthalts in dem Hausrechtsbereich dient oder 
im Zusammenhang damit steht. 

 (2) Für das Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen 
des Bundes wird das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates das Führen von 
Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 und von Messern 
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zu verbieten oder zu beschränken, wenn das Verbot 
oder die Beschränkung zur Abwehr von Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. In der 
Rechtsverordnung nach Satz 1 sind Ausnahmen vom 
Verbot oder von der Beschränkung entsprechend 
Absatz 1 Satz 2 vorzusehen. Die Ermächtigung nach 
Satz 1 kann durch Rechtsverordnung auf das 
Bundespolizeipräsidium übertragen werden. Die 
Befugnis der Bundespolizeibehörden, das Mitführen 
von Waffen und gefährlichen Gegenständen durch 
Allgemeinverfügung zu regeln, bleibt unberührt. 

  
 § 42c Kontrollen zur Durchsetzung des Verbots des 

Führens von Waffen und Messern bei öffentlichen 
Veranstaltungen, im öffentlichen 
Personenfernverkehr und in Verbotszonen 

 Die zuständige Behörde kann zur Durchsetzung 
gesetzlicher Waffen- und Messerverbote nach § 42 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 4a Satz 1 und § 42b Absatz 1 
sowie von Waffen- und Messerverbotszonen nach § 
42 Absatz 5 im räumlichen Geltungsbereich dieser 
gesetzlichen Waffen- und Messerverbote sowie im 
räumlichen Geltungsbereich der Waffen- und 
Messerverbotszonen Personen kurzzeitig anhalten, 
befragen, mitgeführte Sachen in Augenschein 
nehmen sowie die Person durchsuchen. Die 
Auswahl der nach Satz 1 kontrollierten Person 
anhand eines Merkmals im Sinne des Artikels 3 
Absatz 3 des Grundgesetzes ohne sachlichen, durch 
den Zweck der Maßnahme gerechtfertigten Grund 
ist unzulässig. 

  
§ 43 Erhebung und Übermittlung 
personenbezogener Daten 

§ 43 Erhebung und Übermittlung 
personenbezogener Daten 

(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes 
zuständigen Behörden dürfen personenbezogene 
Daten auch ohne Mitwirkung der betroffenen 
Person in den Fällen des § 5 Abs. 5 und des § 6 Abs. 
1 Satz 3 und 4 erheben. Sonstige Rechtsvorschriften 
des Bundes- oder Landesrechts, die eine Erhebung 
ohne Mitwirkung der betroffenen Person vorsehen 
oder zwingend voraussetzen, bleiben unberührt. 

[unverändert] 

(2) Öffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes sind auf Ersuchen der zuständigen 
Behörde verpflichtet, dieser im Rahmen 
datenschutzrechtlicher Übermittlungsbefugnisse 
personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit die 

(2) Öffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes sind auf Ersuchen der zuständigen 
Behörde verpflichtet, dieser im Rahmen 
datenschutzrechtlicher Übermittlungsbefugnisse 
personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit die 
Daten nicht wegen überwiegender öffentlicher 
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Daten nicht wegen überwiegender öffentlicher 
Interessen geheim gehalten werden müssen. 

Interessen geheim gehalten werden müssen. § 30 
der Abgabenordnung steht der Übermittlung nicht 
entgegen. 

  
§ 44 Übermittlung an und von Meldebehörden § 44 Übermittlung an und von Meldebehörden 
(1) Die zuständige Behörde teilt der Meldebehörde 
mit: 

1. die erstmalige Erteilung einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis, 
2. den Verlust aller waffenrechtlichen 
Erlaubnisse einer Person, 
3. den Erlass und den Wegfall eines 
Waffenbesitzverbotes. 

[unverändert] 

 (2) Die zuständige Behörde teilt der Jagdbehörde die 
Ergebnisse sowie tragenden Gründe der Prüfung 
nach den §§ 5 und 6 mit. 

(2) Die Meldebehörden teilen den 
Waffenerlaubnisbehörden Namensänderungen, 
Zuzug, Änderungen der derzeitigen Anschrift im 
Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde, Wegzug 
und Tod des Einwohners mit, für den das Vorliegen 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis oder eines 
Waffenbesitzverbotes gespeichert ist. 

(3) Die Meldebehörden teilen den 
Waffenerlaubnisbehörden Namensänderungen, 
Zuzug, Änderungen der derzeitigen Anschrift im 
Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde, Wegzug 
und Tod des Einwohners mit, für den das Vorliegen 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis oder eines 
Waffenbesitzverbotes gespeichert ist. Die 
Waffenerlaubnisbehörden übermitteln diese Daten 
an die zuständigen Verfassungsschutzbehörden. 

  
§ 45 Rücknahme und Widerruf § 45 Rücknahme und Widerruf 
(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist 
zurückzunehmen, wenn nachträglich bekannt wird, 
dass die Erlaubnis hätte versagt werden müssen. 

[unverändert] 

(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu 
widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, 
die zur Versagung hätten führen müssen. Eine 
Erlaubnis nach diesem Gesetz kann auch widerrufen 
werden, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht 
beachtet werden. 

[unverändert] 

(3) Bei einer Erlaubnis kann abweichend von Absatz 
2 Satz 1 im Fall eines vorübergehenden Wegfalls des 
Bedürfnisses, aus besonderen Gründen auch in 
Fällen des endgültigen Wegfalls des Bedürfnisses, 
von einem Widerruf abgesehen werden. Satz 1 gilt 
nicht, sofern es sich um eine Erlaubnis zum Führen 
einer Waffe handelt. 

[unverändert] 

(4) Verweigert eine betroffene Person im Fall der 
Überprüfung des weiteren Vorliegens von in diesem 
Gesetz oder in einer auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung vorgeschriebenen 

[unverändert] 
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Tatbestandsvoraussetzungen, bei deren Wegfall ein 
Grund zur Rücknahme oder zum Widerruf einer 
Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung gegeben wäre, 
ihre Mitwirkung, so kann die Behörde deren Wegfall 
vermuten. Die betroffene Person ist hierauf 
hinzuweisen. 
(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 
haben keine aufschiebende Wirkung, sofern die 
Erlaubnis wegen des Nichtvorliegens oder Entfallens 
der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 
zurückgenommen oder widerrufen wird. 

[unverändert] 

  
§ 46 Weitere Maßnahmen § 46 Weitere Maßnahmen 
(1) Werden Erlaubnisse nach diesem Gesetz 
zurückgenommen oder widerrufen, so hat der 
Inhaber alle Ausfertigungen der Erlaubnisurkunde 
der zuständigen Behörde unverzüglich 
zurückzugeben. Das Gleiche gilt, wenn die Erlaubnis 
erloschen ist. 

[unverändert] 

(2) Hat jemand auf Grund einer Erlaubnis, die 
zurückgenommen, widerrufen oder erloschen ist, 
Waffen oder Munition erworben oder befugt 
besessen, und besitzt er sie noch, so kann die 
zuständige Behörde anordnen, dass er binnen 
angemessener Frist die Waffen oder Munition 
dauerhaft unbrauchbar macht oder einem 
Berechtigten überlässt und den Nachweis darüber 
gegenüber der Behörde führt. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist kann die zuständige Behörde die 
Waffen oder Munition sicherstellen. 

(2) Hat jemand auf Grund einer Erlaubnis, die 
zurückgenommen, widerrufen oder erloschen ist, 
Waffen oder Munition erworben oder befugt 
besessen, und besitzt er sie noch, so ordnet die 
zuständige Behörde an, dass er binnen 
angemessener Frist die Waffen oder Munition 
dauerhaft unbrauchbar macht oder einem 
Berechtigten überlässt und den Nachweis darüber 
gegenüber der Behörde führt. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist stellt die zuständige Behörde die 
Waffen oder Munition sicher. 

(3) Besitzt jemand ohne die erforderliche Erlaubnis 
oder entgegen einem vollziehbaren Verbot nach § 
41 Abs. 1 oder 2 eine Waffe oder Munition, so kann 
die zuständige Behörde anordnen, dass er binnen 
angemessener Frist 

1. die Waffe oder Munition dauerhaft 
unbrauchbar macht oder einem Berechtigten 
überlässt oder 
2. im Fall einer verbotenen Waffe oder Munition 
die Verbotsmerkmale beseitigt und 
3. den Nachweis darüber gegenüber der Behörde 
führt. 

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die 
zuständige Behörde die Waffe oder Munition 
sicherstellen. 

(3) Besitzt jemand ohne die erforderliche Erlaubnis 
oder entgegen einem vollziehbaren Verbot nach § 
41 Absatz 1 oder 2 eine Waffe oder Munition, so 
ordnet die zuständige Behörde an, dass er binnen 
angemessener Frist 

1. die Waffe oder Munition dauerhaft 
unbrauchbar macht oder einem Berechtigten 
überlässt oder 
2. im Fall einer verbotenen Waffe oder Munition 
die Verbotsmerkmale beseitigt und 
3. den Nachweis darüber gegenüber der Behörde 
führt. 

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist stellt die 
zuständige Behörde die Waffe oder Munition 
sicher. 
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(4) Die zuständige Behörde kann Erlaubnisurkunden 
sowie die in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten 
Waffen oder Munition sofort sicherstellen 

1. in Fällen eines vollziehbaren Verbots nach § 41 
Abs. 1 oder 2 oder 
2. soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Waffen oder Munition missbräuchlich 
verwendet oder 
 
 
von einem Nichtberechtigten erworben werden 
sollen. 
 
 
 
 
 

 

(4) Die zuständige Behörde stellt Erlaubnisurkunden 
sowie die in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten 
Waffen oder Munition sofort sicher 

1.in Fällen eines vollziehbaren Verbots nach § 41 
Abs. 1 oder 2, […] 
2. soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Waffen oder Munition missbräuchlich 
verwendet sollen [sic! – vermutlich 
Redaktionsversehen, es fehlt „werden“] oder 
3. soweit Tatsachen vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass die Waffen oder Munition 
von einem Nichtberechtigten erworben werden 
sollen. 

Die zuständige Behörde kann darüber hinaus für die 
Dauer der Prüfung von Rücknahme oder Widerruf 
Erlaubnisurkunden sowie Waffen oder Munition für 
einen Zeitraum von sechs Monaten sofort vorläufig 
sicherstellen, 

1. sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass Personen, denen eine 
Erlaubnis nach diesem Gesetz erteilt worden ist, 
nicht die erforderliche Zuverlässigkeit oder 
Eignung besitzen, und 
2. soweit tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, 
dass durch den weiteren Umgang mit Waffen 
oder Munition eine Gefährdung bedeutender 
Rechtsgüter droht. 

Zu diesem Zweck 
sind die Beauftragten der zuständigen 
Behörde berechtigt, die Wohnung der betroffenen 
Person zu betreten und diese Wohnung nach 
Urkunden, Waffen oder Munition zu durchsuchen; 
Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei 
Gefahr im Verzug auch durch die zuständige 
Behörde angeordnet werden; das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

(5) Zum Zweck der sofortigen Sicherstellung nach 
Absatz 4 sind die Beauftragten der zuständigen 
Behörde berechtigt, die Wohnung der betroffenen 
Person zu betreten und diese Wohnung nach 
Urkunden, Waffen oder Munition zu durchsuchen; 
Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei 
Gefahr im Verzug auch durch die zuständige 
Behörde angeordnet werden; das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
[…] 

 (6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen der Absätze 1 bis 5 haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

(5) Sofern der bisherige Inhaber nicht innerhalb 
eines Monats nach Sicherstellung 
einen empfangsbereiten Berechtigten 
benennt oder im Fall der Sicherstellung verbotener 
Waffen oder Munition nicht in dieser Frist eine 
Ausnahmezulassung nach § 40 Abs. 4 beantragt, 

(7) Sofern der bisherige Inhaber nicht innerhalb 
eines Monats nach einer Sicherstellung nach Absatz 
4 Satz 1 einen empfangsbereiten Berechtigten 
benennt oder im Fall der Sicherstellung verbotener 
Waffen oder Munition nicht in dieser Frist eine 
Ausnahmezulassung nach § 40 Absatz 4 beantragt, 
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kann die zuständige Behörde die sichergestellten 
Waffen oder Munition einziehen und verwerten 
oder vernichten. Dieselben Befugnisse besitzt die 
zuständige Behörde im Fall der unanfechtbaren 
Versagung einer für verbotene Waffen oder 
Munition vor oder rechtzeitig nach der 
Sicherstellung beantragten Ausnahmezulassung 
nach § 40 Abs. 4. Der Erlös aus einer Verwertung 
der Waffen oder Munition steht nach Abzug der 
Kosten der Sicherstellung, Verwahrung und 
Verwertung dem nach bürgerlichem Recht bisher 
Berechtigten zu. 

kann die zuständige Behörde die sichergestellten 
Waffen oder Munition einziehen und verwerten 
oder vernichten. Dieselben Befugnisse besitzt die 
zuständige Behörde im Fall der unanfechtbaren 
Versagung einer für verbotene Waffen oder 
Munition vor oder rechtzeitig nach der 
Sicherstellung beantragten Ausnahmezulassung 
nach § 40 Absatz 4. Der Erlös aus einer Verwertung 
der Waffen oder Munition steht nach Abzug der 
Kosten der Sicherstellung, Verwahrung und 
Verwertung dem nach bürgerlichem Recht bisher 
Berechtigten zu. 

  
§ 53 Bußgeldvorschriften § 53 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

[…] 
 
21a. entgegen § 42a Abs. 1 eine Anscheinswaffe, 
eine dort genannte Hieb- oder Stoßwaffe oder 
ein dort genanntes Messer führt, 
[…] 
 
 
23. einer Rechtsverordnung nach § 15a Absatz 4, 
§ 27 Absatz 7 Satz 2, § 36 Absatz 5, den §§ 39a, 
39c Absatz 1 oder 2 Satz 1, § 42 Absatz 5 Satz 1 
oder Absatz 6 Satz oder § 
47 oder einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

[…] 
21a. entgegen § 42 Absatz 4a ein Messer führt, 
21b. entgegen § 42a Abs. 1 eine Anscheinswaffe, 
eine dort genannte Hieb- oder Stoßwaffe oder 
ein dort genanntes Messer führt, 
21c. entgegen § 42b Absatz 1 eine Waffe oder 
ein Messer führt, 
[…] 
23. einer Rechtsverordnung nach § 15a Absatz 4, 
§ 27 Absatz 7 Satz 2, § 36 Absatz 5, den §§ 39a, 
39c Absatz 1 oder 2 Satz 1, § 42 Absatz 5 Satz 1 
oder Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 oder § 
47 oder einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 

  
§ 58 Altbesitz; Übergangsvorschriften § 58 Altbesitz; Übergangsvorschriften 
[…] [In den Absätzen 7, 11, 13 bis 18 und 20 jeweils 

redaktionelle Folgeänderungen auf Grund der 
Änderungen in § 46 (aus Absatz 5 wird Absatz 7)] 

 (24) Wer ein am [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] unerlaubt 
besessenes Springmesser bis zum [einsetzen: Datum 
des ersten Tages des zwölften auf den Monat des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
einem Berechtigten, der zuständigen Behörde oder 
einer Polizeidienststelle übergibt, wird nicht wegen 
unerlaubten Erwerbs, unerlaubten Besitzes, 
unerlaubten Führens auf dem direkten Weg zur 
Übergabe an die zuständige Behörde oder 
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Polizeidienststelle oder wegen unerlaubten 
Verbringens bestraft. Der vormalige unerlaubte 
Erwerb, der vormalige unerlaubte Besitz oder das 
vormalige unerlaubte Führen oder das unerlaubte 
Verbringen der Springmesser bleiben für die 
Personen, die die Gegenstände nach Satz 1 einem 
Berechtigten, einer zuständigen Behörde oder 
einer Polizeidienststelle übergeben haben, in Bezug 
auf ihre im Verwaltungsverfahren zu beurteilende 
waffenrechtliche Zuverlässigkeit sanktionslos. 

  
Anlage 1, Abschnitt 2: 
Waffenrechtliche Begriffe 

Anlage 1, Abschnitt 2: 
Waffenrechtliche Begriffe 

Im Sinne dieses Gesetzes 
[…] 
13. 
ist eine Schusswaffe zugriffsbereit, wenn sie 
unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann; sie 
ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem 
verschlossenen Behältnis mitgeführt wird; 
[…] 

Im Sinne dieses Gesetzes 
[…] 
13. 
ist eine Schusswaffe zugriffsbereit, wenn sie 
unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann; sie 
ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem 
verschlossenen Behältnis mitgeführt wird, ein 
Messer ist nicht zugriffsbereit, wenn es nur mit 
mehr als drei Handgriffen erreicht werden kann; 
[…] 

  
Anlage 2, Abschnitt 1: Verbotene Waffen Anlage 2, Abschnitt 1: Verbotene Waffen 
Der Umgang, mit Ausnahme der 
Unbrauchbarmachung, mit folgenden Waffen und 
Munition ist verboten: 
[…] 
1.4 
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe b nach den Nummern 1.4.1 bis 1.4.4 
1.4.1 
Spring- und Fallmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.1 und 2.1.2. Hiervon 
ausgenommen sind Springmesser, wenn die Klinge 
seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus 
dem Griff herausragende Teil der Klinge 
- höchstens 8,5 cm lang ist und 
- nicht zweiseitig geschliffen ist; 
[…] 

Der Umgang, mit Ausnahme der 
Unbrauchbarmachung, mit folgenden Waffen und 
Munition ist verboten: 
[…] 
1.4 
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe b nach den Nummern 1.4.1 bis 1.4.4 
1.4.1 
Spring- und Fallmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.1 und 2.1.2. Hiervon 
ausgenommen sind Springmesser, wenn die Klinge 
seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus 
dem Griff herausragende Teil der Klinge 
- höchstens 8,5 cm lang ist und 
- nicht zweiseitig geschliffen ist, soweit ein 
berechtigtes Interesse besteht, das eine einhändige 
Nutzung erforderlich macht oder der Umgang im 
Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt; 
[…] 

  
 Artikel 7 - Änderung des Bundesjagdgesetzes 
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§ 17 Versagung des Jagdscheines § 17 Versagung des Jagdscheines 
(1) Der Jagdschein ist zu versagen 

1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt 
sind; 
2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß sie die erforderliche 
Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht 
besitzen; 
3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, 
während der Dauer der Entziehung oder einer 
Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2); 
4. Personen, die keine ausreichende 
Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend 
Euro für Personenschäden und fünfzigtausend 
Euro für Sachschäden) nachweisen; die 
Versicherung kann nur bei einem 
Versicherungsunternehmen mit Sitz in der 
Europäischen Union oder mit Niederlassung im 
Geltungsbereich des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes genommen 
werden; die Länder können den Abschluß einer 
Gemeinschaftsversicherung ohne 
Beteiligungszwang zulassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche 
Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des 
Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 
Abs. 7 erteilt werden. 

(1) Der Jagdschein ist zu versagen 
1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt 
sind; 
2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß sie die erforderliche 
Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht 
besitzen; 
3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, 
während der Dauer der Entziehung oder einer 
Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2); 
4. Personen, die keine ausreichende 
Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend 
Euro für Personenschäden und fünfzigtausend 
Euro für Sachschäden) nachweisen; die 
Versicherung kann nur bei einem 
Versicherungsunternehmen mit Sitz in der 
Europäischen Union oder mit Niederlassung im 
Geltungsbereich des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes genommen 
werden; die Länder können den Abschluß einer 
Gemeinschaftsversicherung ohne 
Beteiligungszwang zulassen. 

Die zuständige Behörde hat bei der nach § 48 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 2 des Waffengesetzes für die 
Ausführung des Waffengesetzes zuständigen 
Behörde (Waffenbehörde) eine Auskunft 
einzuholen, ob die Zuverlässigkeit und die 
persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des 
Waffengesetzes gegeben sind. Die Waffenbehörde 
teilt der Jagdbehörde das Ergebnis der Prüfung der 
Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung sowie 
tragende Gründe mit. Fehlen die Zuverlässigkeit 
oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 
6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach 
§ 15 Abs. 7 erteilt werden. 

[Abs. 2 bis 6] [unverändert] 
  
§ 18a Mitteilungspflichten § 18a Mitteilungspflichten 
Die erstmalige Erteilung einer 
Erlaubnis nach den §§ 15 und 16, das Ergebnis von 
Überprüfungen nach § 17 sowie Maßnahmen nach 
den §§ 18, 40, 41 und 41a sind der für den Vollzug 
des Waffengesetzes nach dessen § 48 Abs. 1 und 2 
zuständigen Behörde mitzuteilen. 

Die erstmalige Erteilung oder Verlängerung einer 
Erlaubnis nach den §§ 15 und 16, das Ergebnis von 
Überprüfungen nach § 17 sowie Maßnahmen nach 
den §§ 18, 40, 41 und 41a sind der für den Vollzug 
des Waffengesetzes nach dessen § 48 Abs. 1 und 2 
zuständigen Behörde mitzuteilen. 

  



 

 

Verschärfung des Waffengesetzes  
Synopse der Änderungen  
Stand: 6.11.2024 
 

 

23 
 

 Artikel 9 Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz 

§ 14  § 14  
(1) In Strafsachen ist die Übermittlung 
personenbezogener Daten des Beschuldigten, die 
den Gegenstand des Verfahrens betreffen, zulässig, 
wenn die Kenntnis der Daten aus der Sicht der 
übermittelnden Stelle erforderlich ist für 
[…] 

7. den Widerruf, die Rücknahme, die Versagung 
oder Einschränkung der Berechtigung, der 
Erlaubnis oder der Genehmigung oder für die 
Anordnung einer Auflage, falls die betroffene 
Person 

a) in einem besonderen gesetzlichen 
Sicherheitsanforderungen unterliegenden 
genehmigungs- oder erlaubnispflichtigen 
Betrieb verantwortlich tätig oder 
b) Inhaber einer atom-, waffen-, sprengstoff-, 
gefahrstoff-, immissionsschutz-, abfall-, 
wasser-, seuchen-, tierseuchen-, 
betäubungsmittel- oder 
arzneimittelrechtlichen Berechtigung, 
Erlaubnis oder Genehmigung, einer 
Genehmigung nach dem Gentechnikgesetz, 
dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen oder dem 
Außenwirtschaftsgesetz, einer Erlaubnis zur 
Arbeitsvermittlung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch, einer Verleiherlaubnis nach 
dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, einer 
Erlaubnis nach tierschutzrechtlichen 
Vorschriften, eines Jagdscheins, eines 
Fischereischeins, einer verkehrsrechtlichen 
oder im übrigen einer sicherheitsrechtlichen 
Erlaubnis oder Befähigung ist oder einen 
entsprechenden Antrag gestellt hat, 

[…] 

(1) In Strafsachen ist die Übermittlung 
personenbezogener Daten des Beschuldigten, die 
den Gegenstand des Verfahrens betreffen, zulässig, 
wenn die Kenntnis der Daten aus der Sicht der 
übermittelnden Stelle erforderlich ist für 
[…] 

7. den Widerruf, die Rücknahme, die Versagung 
oder Einschränkung der Berechtigung, der 
Erlaubnis oder der Genehmigung oder für die 
Anordnung einer Auflage, falls die betroffene 
Person 

a) in einem besonderen gesetzlichen 
Sicherheitsanforderungen unterliegenden 
genehmigungs- oder erlaubnispflichtigen 
Betrieb verantwortlich tätig oder 
b) Inhaber einer atom-, waffen-, sprengstoff-, 
gefahrstoff-, immissionsschutz-, abfall-, 
wasser-, seuchen-, tierseuchen-, 
betäubungsmittel- oder 
arzneimittelrechtlichen Berechtigung, 
Erlaubnis oder Genehmigung, einer 
Genehmigung nach dem Gentechnikgesetz, 
dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen oder dem 
Außenwirtschaftsgesetz, einer Erlaubnis zur 
Arbeitsvermittlung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch, einer Verleiherlaubnis nach 
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, einer 
Erlaubnis nach tierschutzrechtlichen 
Vorschriften, eines Jagdscheins, eines 
Fischereischeins, einer verkehrsrechtlichen 
oder im übrigen einer sicherheitsrechtlichen 
Erlaubnis oder Befähigung ist oder einen 
entsprechenden Antrag gestellt hat, 

[…] 
10. die Untersagung des Besitzes von Waffen 
oder Munition, deren Erwerb nicht der Erlaubnis 
bedarf, sowie des Erwerbs solcher Waffen und 
Munition. 

  
 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 

Terrorismusbekämpfung (BT-Drs. 20/12806) 
[Anmerkung: Diesem Gesetz hat der Bundesrat seine 
Zustimmung verweigert, es wird daher (zumindest 
vorerst) in dieser Form nicht kommen] 
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 Artikel 2 - Änderung des Bundespolizeigesetzes 
§ 22 Befragung und Auskunftspflicht § 22 Befragung und Auskunftspflicht 
(1) Die Bundespolizei kann eine Person befragen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die 
Person sachdienliche Angaben für die Erfüllung 
einer bestimmten der Bundespolizei obliegenden 
Aufgabe machen kann. Zum Zwecke der Befragung 
kann die Person angehalten werden. Auf Verlangen 
hat die Person mitgeführte Ausweispapiere zur 
Prüfung auszuhändigen. 

[unverändert] 

(1a) Zur Verhinderung oder Unterbindung 
unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet kann die 
Bundespolizei in Zügen und auf dem Gebiet der 
Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes (§ 3), 
soweit auf Grund von Lageerkenntnissen oder 
grenzpolizeilicher Erfahrung anzunehmen ist, daß 
diese zur unerlaubten Einreise genutzt werden, 
sowie in einer dem Luftverkehr dienenden Anlage 
oder Einrichtung eines Verkehrsflughafens (§ 4) mit 
grenzüberschreitendem Verkehr jede Person 
kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, daß 
mitgeführte Ausweispapiere oder 
Grenzübertrittspapiere zur Prüfung ausgehändigt 
werden, sowie mitgeführte Sachen in Augenschein 
nehmen. 

[unverändert] 

 (1b) Die Bundespolizei kann zur Durchsetzung von 
Waffenverbotszonen nach § 42 Absatz 7 des 
Waffengesetzes sowie zur Durchsetzung von 
Allgemeinverfügungen der Bundespolizei auf dem 
Gebiet der Eisenbahnen des Bundes, welche das 
Mitführen von konkret bezeichneten gefährlichen 
Gegenständen und Waffen untersagt, in den 
jeweiligen räumlichen Geltungsbereichen Personen 
kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, dass 
mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung 
ausgehändigt werden, sowie mitgeführte Sachen in 
Augenschein nehmen und durchsuchen. Die 
Auswahl der nach Satz 1 durch die Bundespolizei 
kontrollierten Person anhand eines Merkmals im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 3 des Grundgesetzes 
ohne sachlichen, durch den Zweck der Maßnahme 
gerechtfertigten Grund ist unzulässig. 

[Abs. 2 bis 4] [unverändert] 
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